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Soncier-^ usgabe.

Mekannlmacßung
Nr . W. M. 800/6 . 17. K. R. A,

betreffend Bestandserhebung von Papierroh¬
stoffen(Holzschliff, Sulfitzellstoff, Strohzellstoff

und Altpapier).
N- m 1. August 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß , soweit nicht nach den
allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, jede
Zuwiderhandlung nach § 5 der Bekanntmachungen über Bor¬

ratserhebungen vom 2. Februar 1915, 3 . September 1915
und 21 . Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 54, 549 und 684)
bestraft wird . Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes ge¬
mäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Per¬
sonen vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl.
S . 603) untersagt werden.

8 1.
Meldepflicht.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Personen (melde¬
pflichtige Personen ) unterliegen hinsichtlich der von dieser Be¬
kanntmachung betroffenen Gegenstände (meldepflichtige Gegen¬
stände) einer Meldepflicht.

8 2.
Meldepflichtige Gegenstände.

Zu melden sind:
1. weißer und brauner Holzschliff (mechanisch bereitete Holz¬

masse), sofern die Vorräte 1000 KZ übersteigen.
2. Sulfitzellstoff , sofern die Vorräte 1000 kg übersteigen,
3. Strohzellstoff , sofern die Vorräte 1 000 kg übersteigen,
4. Altpapier , sofern die Vorräte 3000 kg übersteigen.

8 3.
Meldepflichtige Personen.

Zur Meldung verpflichtet sind:
1. alle Personen , welche Gegenstände der im § 2 bezeich-

neten Art im Eigentum oder im Gewahrsam haben oder
aus Anlaß ihres Handelsbetriebes ödes sonst des Er¬
werbes wegen kaufen oder verkaufen,

2. gewerbliche Unternehmer , in deren Betrieben solche Ge¬
genstände anfallen oder erzeugt werden,

3 . Kommunen , öffentlich-rechtliche Körperschaften und Ver¬
bände.

Demgemäß sind Vorräte , die sich nicht im Gewahrsam des
Eigentümers befinden, sowohl von dem Eigentümer als auch von
demjenigen zu melden , der sie zu dieser Zeit im Gewahrsam hat
(Lagerhalter usw.).

*) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Verord¬
nung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt, oder wissentlich un-
richNge oder unvollständige Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu 6 Mo¬
naten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft, auch können
Vorräte, die verschwiegen sind, rm Urteil für dem Staate verfallen erklärt
werden. Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbüchcr
einzurichten oder zu führen unterläßt. Wer fahrlässig die Auskunft, zu der
er auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist
erteilt oder uiktichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Geldstrafe
bis zu dreitausend Mark oder im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu
sechs Monaten bestraft. Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschriebenen
Lagerbücher rinzurichten oder zu führen unterläßt.

Die nach dem Stichtage eintreffenden , vor dem Stichtage
aber schon abgesandten Vorräte sind von dem Empfänger zu
melden.

8 4.
Stichtag. Meldefrist. Meldestelle.

Die Meldungen haben monatlich über die am ersten Tage
eines jeden Monats (Stichtag ) vorhandenen Bestände an melde-
pflichtigen Gegenständen bis zum fünften Tage des betreffenden
Monats an das Webstoff-Meldeamt der Kriegs -Rohstoff -Abtei-
lung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums in Berlin
SW 48, Verl . Hedemannstr . 10, postfrei zu erfolgen.

Die erste Meldung ist für die am 1. August 1917 vorhan¬
denen Vorräte bis zum 10 . August 1917 zu erstatten.

8 5.
Art der Meldung.

Die Meldungen haben auf den amtlichen Meldescheinen zu
erfolgen , die bei der Vordruckverwaltung der Kriegs -Rohstoff-
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums in Ber¬
lin SW 48, Verl . Hedemannstr 10, unter Angabe der Vordruck¬
nummer Vst 1598b anzufordern sind.

Die Anforderung der Meldescheine ist mit deutlicher Un¬
terschrift und genauer Adresse zu versehen.

Der Meldeschein darf zu anderen Mitteilungen als zur Be¬
antwortung der gestellten Fragen nicht verwandt werden.

Auf der Vorderseite des Briefumschlages ist der Vermerk
zu setzen : „Betrifft Bestandserhebung von Papierrohstoffen ."

Von den erstatteten Meldungen ist eine zweite Ausfertigung
(Abschrift , Durchschlag , Kopie ) auf beliebigem Bogen von dem
Meldenden bei seinen Geschäftspapieren zurückzubehalten . Auf
einem Meldeschein dürfen nur die Vorräte eines und desselben
Eigentümers oder einer und derselben Lagerstelle gemeldet werden.

8 6.

Jeder gemäß § 3 Meldep süchtige hat über die meldepflichti¬
gen Gegenstände ein Lagerbuch zu führen , aus dem jede Aenderung
der meldepflichtigen Vorratsmengen und ihre Verwendung er-
sichlich sein muß . Soweit der Meldepflichtige bereits ein der¬
artiges Lagerbuch führt , braucht er kein besonderes Lagerbuch
einzurichten.

Beauftragten Beamten der Polizei oder Militärbehörden ist
jederzeit die Prüfung des Lagerbuches sowie die Besichtigung der
Räume zu gestatten , in denen meldepflichtige Gegenstände sich ' be-
finden oder zu vermuten sind.

8 7-
Anfrage« « nd Anträge.

Alle Anfragen und Anträge , welche diese Bekanntmachung
betreffen , sind an das Webstoff -Meldeamt der Kriegs - Rohstoff -
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums zu richten
und am Kopf der Zuschrift mit dem Vermerk : „Betrifft Le-
standserhebung von Papierrohstoffen " zu versehen.

8 b
Inkrafttreten.

Die Bekanntmachung tritt am 1. August 1917 in Kraft.
Durch diese Bekanntmachung werden die Bestimmungen der

Bekanntmachung Nr W. M. 312|10. 16. K. R . A. vom 20 . No¬
vember 1916, betreffend Bestandserhebung von Natron - (Sulfat )-
Zellstoff , ganz oder teilweise aus Natron - (Sulfat -) Zellstoff her¬
gestellten Papier , Spinnpapier . Papiergarn usw nicht berührt.

Frankfurt a. M., den 1. August 1917
Stellvertretendes Generalkommando 18. Armeekorps.
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